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A

Handelsvertreter

1.

Rechtsquellen und Literatur

Der Handelsvertretervertrag ist in Art. 1317 - 1331 des Handelsgesetzbuches (Código de Comercio, im folgenden "CCo" genannt) vom 17. März 1971, veröffentlicht im Gesetzesblatt am 17. Mai 1971 und in Kraft getreten am 01.01.1972, geregelt (mit Ausnahme einiger Vorschriften bzgl. der Wertpapiere, der Handelsvertreter und des Konkursverfahrens, welche bereits am 17. März 1971 in Kraft getreten sind).

2.

Abgrenzung des Handelsvertreters von anderen Arten von Vermittlern

2.1

Abgrenzungen zum Eigenhändler oder Vertragshändler



Die in Art. 1317 CCo gegebene Definition des Handelsvertreters lautet:

Durch den Handelsvertretervertrag übernimmt ein Kaufmann unabhängig und regelmäßig den Auftrag, Geschäfte zu vermitteln und bekanntzumachen oder Geschäfte auszunutzen, in einem bestimmten Bereich und in einem bestimmten Gebiet im Land als Vertreter oder Handelsvertreter eines nationalen oder ausländischen Unternehmers oder als Hersteller oder Vertreiber eines oder mehrerer seiner Produkte.



Die Person, die einen solchen Auftrag erhält, wird grundsätzlich Handelsvertreter genannt.

Eine Abgrenzung zum Eigenhändler oder Vertragshändler (contrato de suministro o distribución) ist nur im Einzelfall möglich. Die Abgrenzungskriterien sind in der Rechtsprechung und Literatur sehr umstritten, können aber grundsätzlich wie folgt zusammengefasst werden:



Der Handelsvertreter



a) ist unabhängig, also kein Angestellter des Unternehmers,



b) ist regelmäßig für den Unternehmer tätig,



c) hat einen Auftrag,



d) macht Werbung für das Produkt und macht dieses dadurch bekannt,



e) arbeitet in einem bestimmten Bereich und Gebiet,



f) ist als Vertreter oder Hersteller oder Vertreiber für einen Unternehmer tätig,



g) hat Vertretungsvollmacht,



h) kauft und verkauft nicht auf eigenes Risiko,



i) unterhält eine enge Vertrauensbeziehung zum Unternehmer.
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2.2

Exklusivität

Grundsätzlich besteht Exklusivität für den Handelsvertreter, es sei denn die Parteien haben etwas anderes vereinbart. Seit dem Gesetz Nr. 256 von 1996 sind Exklusivitätsklauseln nur erlaubt, solange sie keine Monopolstellungen schaffen oder den Zugang von Wettbewerbern zum Markt beschränken. Es gibt vereinzelt Meinungen, dass Exklusivitätsklauseln allgemein verboten sind. Vort dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 256 von 1996 waren Exklusivitätsklauseln generell erlaubt, jedoch nur für eine Höchstdauer von zehn Jahren.

3.

Vertragsabschluss und administrative Vorschriften

Der Handelsvertretervertrag kann mündlich oder schriftlich abgeschlossen werden, wobei selbstverständlich die Schriftform mehr Rechtssicherheit gewährt. Die Handelsvertreterverträge müssen ins Handelsregister bei der zuständigen örtlichen Handelskammer eingetragen werden (Art. 29 und 1320 CCo). Wird diese Formvorschrift nicht eingehalten, so erhält der Handelsvertretervertrag nicht die notwendige Publizitätswirkung gegenüber Dritten, ist aber im Verhältnis der Parteien weiterhin bindend. Die Eintragung ins Handelsregister wird immer bei öffentlichen Ausschreibungen mit dem Staat verlangt.

4.

Provision

Der Handelsvertreter hat Anspruch auf eine Vergütung für alle von ihm vermittelten Geschäfte. Im übrigen sieht das kolumbianische Recht zwingend vor, dass dem Handelsvertreter für den Vertrieb eines bestimmten Produkts ein bestimmtes Vertragsgebiet eingeräumt werden muss, in dem er exklusiv oder nicht exklusiv tätig sein kann. Ist er exklusiv tätig, dann ist ihm für in diesem Vertragsgebiet abgeschlossene Geschäfte des Unternehmers eine Verkaufsprovision zu zahlen (Art. 1318, 1322 CCo).

Gesetzliche Regelungen über die Abrechnung des Vergütungsanspruchs gibt es nicht. Nur die zuständige Handelskammer kann eine Bescheinigung über die übliche Vergütung bei einer bestimmten Vermittlungstätigkeit erteilen. Die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs ist nicht gesetzlich geregelt, so dass eine ausdrückliche vertragliche Regelung zu empfehlen ist.

Der Provisionsanspruch entfällt, wenn der vermittelte Vertrag nicht ausgeführt wird. Dagegen bleibt er bestehen, wenn das Scheitern des Vertrages dem Unternehmer zuzurechnen ist, z.B. weil er im Nachhinein abweichende Vereinbarungen mit dem Kunden trifft oder seine vertraglichen Verpflichtungen nicht einhält (Art. 1322 CCo).
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5.

Vertragsbeendigung

5.1

Kündigung mit gemeinsamem Einverständnis

Der Handelsvertretervertrag kann im beiderseitigen Einverständnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Das gegenseitige Einvernehmen wird von der Rechtsprechung als gerechtfertigter Kündigungsgrund angesehen und verpflichtet daher den Unternehmer nur zur Ausgleichszahlung, nicht aber zu einer zusätzlichen Entschädigungsleistung.

5.2

Kündigungsfristen

Sind die Kündigungsfristen nicht im Vertrag festgelegt, bestimmt der Richter eine Kündigungsfrist nach Handelsgewohnheitsrecht. Die Frist der Unternehmerkündigung hängt maßgeblich davon ab, welche Zeit der Handelsvertreter benötigt, um eine neue vergleichbare Vertretung zu finden. Die Frist für eine Handelsvertreterkündigung hängt maßgeblich davon ab, welche Zeit der Unternehmer benötigt, um einen neuen vergleichbaren Handelsvertreter zu finden. Die Frist sollte jedoch nicht länger als sechs Monate betragen.
Eine fristlose Kündigung führt dazu, dass die kündigende Partei für den restlichen Zeitraum bis zu einer erlaubten Kündigung eine Entschädigung leisten muss.

Ein befristeter Vertrag endet ohne Kündigungsfrist bei Zeitablauf automatisch, wobei der Handelsvertreter seinen Ausgleichsanspruch behält.

5.3

Kündigung mit oder ohne gerechtfertigten Grund (con o sin justa causa)



●
Die Kündigung mit gerechtfertigtem Grund löst den Ausgleichsanspruch aus (s. unter Zif. 6).



●
Die Kündigung ohne gerechtfertigten Grund löst den Ausgleichsanspruch und einen Entschädigungsanspruch aus.

Das kolumbianische Recht regelt ausdrücklich die Kündigungsgründe mit gerechtfertigtem Grund. Als anerkannte gerechtfertigte Gründe für eine Kündigung des Vertrages durch den Unternehmer werden in Art. 1325 CCo aufgeführt:



●
schwerwiegende Verletzung der vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen durch den Handelsvertreter;



●
schwerwiegende Verletzungen der Interessen des Unternehmers;



●
Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Handelsvertreters;



●
Liquidation des Unternehmens des Handelsvertreters bzw. Beendigung der Tätigkeit des Handelsvertreters.
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Als gerechtfertigte Gründe für eine Kündigung des Vertrages durch den Handelsvertreter werden aufgeführt:



●
Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen durch den Unternehmer;



●
Verletzung der Interessen des Handelsvertreters durch den Unternehmer;



●
Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers;



●
Beendigung des Geschäfts durch den Unternehmer.

Wenige weitere Gründe wurden bisher von der Rechtsprechung als gerechtfertigte Kündigungsgründe anerkannt:



●
Höhere Gewalt;



●
Gegenseitiges Einverständnis;



●
Vertragsvereinbarung;



●
Nachträgliche Vereinbarung der Parteien.

Allerdings muss es sich bei der vertraglich vereinbarten Kündigung um einen schwerwiegenden Grund handeln, damit die Vereinbarung nicht als Umgehung der Ausgleichs- und Entschädigungsvorschriften gewertet wird. Jedenfalls wird eine Beendigung durch gerechtfertigten Grund anerkannt, wenn ein befristeter Vertrag endet; dann ist nur der Ausgleichsanspruch vom Unternehmer zu zahlen.

Ein Verzicht auf die gesetzlichen Ausgleichs- und Entschädigungsvorschriften ist vor Vertragsbeendigung nicht möglich.

5.4

Sonstige Beendigungsgründe

Der Handelsvertretervertrag endet neben den zuvor genannten Gründen - wie auch ebenfalls der Auftrag - durch den Tod einer der Vertragsparteien oder bei Untersagung der Gewerbetätigkeit (Art. 2189 Código Civil).

5.5

Nachträgliche Provision

Ein Provisionsanspruch in Fällen, in denen der Handelsvertreter seine Vermittlungsleistung bereits vor Vertragsbeendigung erbracht hat, der Vertrag mit dem Kunden aber erst nach Vertragsbeendigung durchgeführt wird, ist gesetzlich nicht geregelt. Ohne abweichende vertragliche Vereinbarung dürfte in diesem Fall nur dann ein Vergütungsanspruch bestehen, wenn die Durchführung des Vertrages aus Gründen unterbleibt, die dem Unternehmer zuzurechnen sind, oder gar absichtlich verzögert wird, um den Vergütungsanspruch nicht auszulösen.

Auch in diesem Fall empfiehlt sich eine Klarstellung im Vertrag.
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6.

Ausgleichs- und Entschädigungsanspruch

6.1

Voraussetzung und Höhe des Ausgleichsanspruchs

Zum Ausgleich von Provisionen, die dem Handelsvertreter wegen der Vertragsbeendigung entgangen sind, sowie zum Ausgleich für den Einsatz und die Investitionen sowie die in der Vergangenheit geleisteten Dienste steht dem Handelsvertreter bei Vertragsbeendigung ein Betrag in Höhe von einem Zwölftel der durchschnittlichen Jahresprovision der letzten drei Jahre für jedes Jahr der Vertragsdauer zu. Sollte der Vertrag nicht drei Jahre bestanden haben, wird die durchschnittliche Provision aus allen bisherigen Vergütungen errechnet (Art. 1324 CCo).

Auch bei automatischer Beendigung eines befristeten Vertrages besteht dieser Ausgleichsanspruch.

Der Anspruch kann erst nach Beendigung des Vertrages durch Parteivereinbarung ausgeschlossen werden. Ein vorzeitiger Verzicht ist nichtig, weil das Recht auf den Ausgleichsanspruch erst bei Beendigung des Vertrages entsteht und weil außerdem der Ausgleichsanspruch dem unverzichtbaren kolumbianischen ordre public zuzuordnen ist (ähnlich wie der Ausgleichsanspruch eines Arbeitsnehmers im Arbeitsrecht).

6.2

Voraussetzung und Höhe des Entschädigungsanspruchs

Der Entschädigungsanspruch steht nur dem Handelsvertreter zu. Ist der Handelsvertretervertrag vom Unternehmer ohne gerechtfertigten Grund gekündigt worden oder kündigt der Handelsvertreter den Vertrag mit gerechtfertigtem Grund, muss der Unternehmer neben dem Ausgleichsanspruch eine Entschädigung gem. Art. 1324 Abs. 2 CCo zahlen. Deren Höhe wird von Sachverständigen bestimmt und sollte nicht höher sein als der Ausgleichsanspruch. Der Entschädigungsanspruch (Art. 1324 Abs. 2 CCo) soll einen Ausgleich vor allem für den Einsatz des Handelsvertreters in der Vermarktung des Warenzeichens und der Produkte des Unternehmers darstellen.

6.3

Wegfall der Ansprüche

Der Ausgleichsanspruch nach Art. 1324 Abs. 1 CCo entfällt nur, wenn der Handelsvertreter nach Beendigung des Handelsvertretervertrages auf ihn verzichtet. Allerdings besteht auch die Auffassung, dass dieser Anspruch unverzichtbar ist und damit grundsätzlich immer bei einer Kündigung mit oder ohne gerechtfertigten Grund gegeben ist.

Der Entschädigungsanspruch entfällt, wenn der Unternehmer mit gerechtfertigtem Grund gem. Art. 1324 Abs. 2 i.V.m. Art. 2435 Nr. 1 CCo den Handelsvertretervertrag gekündigt hat oder wenn der Handelsvertreter ohne einen gerechtfertigten Grund gem. Art. 1325 Nr. 2 CCo kündigt. Es ist nicht möglich, dass die Parteien auf diesen Entschädigungsanspruch vertraglich verzichten, da es sich um eine Strafvorschrift - und damit um zwingendes Recht - handelt.
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7.

Besonderheiten

Grundsätzlich wird der Unternehmer durch Willenserklärung seines Handelsvertreters nicht verpflichtet, wenn dieser seine Vollmachten überschritten hat und der Unternehmer das Geschäft nicht genehmigt hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn es versäumt wurde, den Handelsvertretervertrag im Handelsregister bei der zuständigen Handelskammer einzutragen und der Dritte gutgläubig war.

Allerdings gilt eine Ausnahme für Geschäftsführung im Sinne des Unternehmens für Fälle besonderer Dringlichkeit oder unter besonderen Umständen, die ein Abweichen des Auftrages sinnvoll erscheinen ließen. Wird der Unternehmer vom Handelsvertreter von einer solchen Geschäftsführung ohne Auftrag informiert und äußert sich nicht innerhalb einer angemessenen Frist, gilt die Geschäftsführung ohne Auftrag als genehmigt (Art. 1267, 1270 CCo).

Der Handelsvertreter hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatz seiner Kosten (Art. 1323 CCo).

Der Handelsvertreter hat ein Zurückbehaltungsrecht an den Sachen des Unternehmers, die in seinem Besitz sind, bis die Entschädigung vom Unternehmer gezahlt worden ist (Art. 1326 CCo).

Die Vertragsbeendigung mit dem Antrag auf Löschung des Vertrages aus dem Handelsregister kann durch Ausländer nur in notarieller Form und mit Beglaubigung des kolumbianischen Konsuls erfolgen.

8.

Gerichtsstand, Schiedsgericht, anwendbares Recht

8.1

Gerichtsstandsklauseln

Im kolumbianischen Handelsvertreterrecht sind Gerichtsstandsklauseln unwirksam. Für Streitigkeiten in diesem Bereich, wo mindestens eine der Parteien Kolumbianer ist und das Handelsvertretergeschäft hauptsächlich in Kolumbien stattfindet, sind die kolumbianischen Gerichte ausschließlich zuständig. Eine anderweitige Vereinbarung ist unwirksam. Ausländische Urteile über Streitigkeiten im Handelsvertreterbereich werden daher für diese Fälle in Kolumbien weder anerkannt noch vollstreckt.

8.2

Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Zulässigkeit und Anerkennung eines ausländischen Schiedsgerichts ergibt sich für Kolumbien aus dem UN-Übereinkommen vom 10.06.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche und aus Gesetz Nr. 315 von 1996 über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit.

Danach ist die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen aus ausländischen Staaten staatsvertraglich und innergesetzlich gesichert. Allerdings werden Schiedssprüche nur anerkannt und vollstreckt, wenn sie nicht gegen den kolumbianischen orde public verstoßen. Dies ist dann gegeben, wenn der Schiedsspruch mit zwingenden gesetzlichen Vorschriften des kolumbianischen Rechts nicht vereinbar ist.
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8.3

Anwendbares Recht

Grundsätzlich unterliegen alle Verträge, die in Kolumbien ausgeführt werden, kolumbianischem Recht (Art. 869 CCo). Es bestehen aber einige Ausnahmen zu dieser Vorschrift, die vereinzelt nicht mehr als zwingende Vorschrift betrachtet wird. Dies gilt auch für Vertragshändlerverträge. Die Handelsvertreterverträge unterliegen Art. 1328 CCo, der zwingend die Anwendung kolumbianischen Rechts vorschreibt.

9.

Vertragsgestaltung

Wegen des meist hohen Ausgleichs- und Entschädigungsanspruchs sollte die Rechtslage hierzu bei Vertragsunterzeichnung genau geprüft werden. Wegen der gesetzlichen Lücken ist vor allem eine vertragliche Regelung der Provisionsansprüche nach Vertragsbeendigung sowie der Fälligkeit und Abrechnung zu empfehlen. Es sollte  überlegt werden, ob für bestimmte Fälle ein weiterer gerechtfertigter Kündigungsgrund bestehen soll.

Gesetzlich sind bestimmte Klauseln wie z.B. Preisbindungen und Bestimmung der Bezugsquellen untersagt. Ausnahmegenehmigungen sind jedoch denkbar.

B

Vertragshändler

Wie für den Handelsvertreter ist auch für den Vertragshändler das Handelsgesetzbuch maßgeblich (vgl. Art. 968-980 CCo). Der Vertragshändler ist selbstständig und übernimmt für einen anderen periodische Dienstleistungen. Für Vertragshändler gelten weitgehend die zuvor genannten Grundsätze. Allerdings besteht bei Beendigung des Vertrages keine Ausgleichs- und Entschädigungspflicht.

Grundsätzlich kann der Vertragshändlervertrag bei Nichterfüllung einer der Vertragspflichten fristlos gekündigt werden, wenn der anderen Partei diese Nichterfüllung einen schweren Schaden zugefügt hat oder die Nichterfüllung eine angemessene Bedeutung hat, die das Vertrauen zwischen den Vertragsparteien zerstört.
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